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MÄRZ 2025 

EDITORIAL 

Liebe Mandantinnen und 
Mandanten, 

die mit dem Corona-Steuerhil-
fegesetz vom 19.06.2020 ein-
geführte Steuerbefreiung ist 
nach Auffassung des Nieder-
sächsischen Finanzgerichts 
rückwirkend, d. h. für ab dem 

01.03.2020 gewährte Corona-Sonderzahlungen, 
anwendbar.  

Der Bundesfinanzhof entschied, dass Aufwendun-
gen für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio 
nicht als außergewöhnliche Belastungen zu berück-
sichtigen sind. Dies gelte auch dann, wenn die Teil-
nahme an einem dort angebotenen, ärztlich verord-
neten Funktionstraining die Mitgliedschaft in dem 
Fitnessstudio voraussetzt. 

Das Verschenken von Geschäftsanteilen an leitende 
Mitarbeiter zur Sicherung der Unternehmensnach-
folge führt laut Bundesfinanzhof nicht ohne Weite-
res zu steuerpflichtigem Arbeitslohn bei den Ein-
künften aus nichtselbstständiger Arbeit.  

Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Pflege- 
und Betreuungsleistungen gibt es ab dem Veranla-
gungszeitraum 2025 nur mit Rechnung und Über-
weisung auf das Konto des Leistungserbringers. 

Durch die vielen gesetzlichen Neuerungen der letz-
ten Monate ist es sicher nicht einfach, den Über-
blick über die neu geltenden Regelungen zu behal-
ten. Daher weisen wir erneut auf einige Änderun-
gen im Umsatzsteuergesetz hin.  

Haben Sie Fragen zu Artikeln aus dem aktuellen 
Mandanten-Magazin oder zu anderen Themen? 
Bitte sprechen Sie uns an. 

Wir beraten Sie gern. 

Einen frühlingshaften März wünscht Ihnen 
Ihr 
 

 

Michael Sackmann

MANDANTEN-MAGAZIN 
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Neuregelung der Unterhaltsaufwendun-
gen: Ab 2025 ist Barunterhalt steuerlich 
nicht mehr abzugsfähig 
Ist ein Steuerpflichtiger gegenüber einer anderen 
Person dazu verpflichtet, Unterhalt zu zahlen, kön-
nen diese Unterhaltsaufwendungen in der Einkom-
mensteuererklärung geltend gemacht werden.  

Ab 01.01.2025 hat der Gesetzgeber mit dem Jah-
ressteuergesetz 2024 die Regelungen zum Abzug 
von Unterhaltsaufwendungen geändert (§ 33a Abs. 
1 Satz 11 EStG): Barzahlungen werden nicht mehr 
steuerlich berücksichtigt. Zusätzlich zu den bereits 
bekannten Voraussetzungen sind Geldzuwendun-
gen an eine gesetzlich unterhaltsberechtigte Per-
son nur noch dann abziehbar, wenn sie durch Zah-
lung auf das Konto der unterhaltenen Person erfol-
gen (Banküberweisung). Die Rechtsänderung be-
trifft ausschließlich Geldzuwendungen. 

Für Natural- und Sachleistungen sowie außerge-
wöhnliche Härtefälle gelten weiterhin gesonderte 
Regelungen. In besonderen Härtefällen (Vorliegen 
besonderer Verhältnisse) könnten Ausnahmen ge-
währt werden, wenn außergewöhnliche Um-
stände, wie eine Kriegssituation im Wohnsitzstaat, 
eine Banküberweisung unmöglich machen. Das Fi-
nanzamt entscheidet hier nach allgemeinen Billig-
keitsgrundsätzen. 

Doppelbesteuerung der Altersrenten: Re-
visionsverfahren vor dem Bundesfinanz-
hof 
Das Finanzgericht des Saarlandes entschied in ei-
nem Verfahren, dass bei Renten aus einer gesetzli-
chen und privaten Rentenversicherung keine ver-
fassungswidrige Doppelbesteuerung gegeben ist 
(Az. 3 K 1072/20). Hierzu ist die Revision beim Bun-
desfinanzhof (Az. X R 9/24) anhängig. Vom Bundes-
finanzhof wird insbesondere zu klären sein, ob eine 
verfassungswidrige doppelte Besteuerung im Ein-
zelfall vorliegt, wenn der vor 2005 bezahlte Teil der 
Vorsorgeaufwendungen aus bereits versteuertem 
Einkommen den danach bezahlten Teil deutlich 
übersteigt und sich dieses Übergewicht nicht in 
dem Besteuerungsanteil (gem. § 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG) widerspiegelt. 

Im Streitfall erhielt der Kläger seit 2018 eine gesetz-
liche Regelaltersrente sowie seit 2019 eine Be-
triebsrente aus der Zusatzversorgungskasse Saar-
land. Das beklagte Finanzamt besteuerte die ge-
setzliche Rente mit einem steuerpflichtigen Er-
tragsanteil von 76 % und die private Zusatzrente 
mit 18 %. Zwischen den Parteien war die Frage 
streitig, ob eine verfassungsrechtlich unzulässige 
doppelte Besteuerung der Alterseinkünfte in den 
Jahren 2018 und 2019 vorlag. Schwerpunkt der 
Klage ist die aus Klägersicht verfassungswidrige 
Doppelbesteuerung der Rentenbeiträge in der Ein-
zahlungs- und der Auszahlungsphase. 

Bekanntgabefiktion bei Verwaltungsak-
ten: Ab 2025 mehr Zeit für Einsprüche 
durch das Postrechtmodernisierungsge-
setz 
Wird beispielsweise gegen einen Steuerbescheid 
Einspruch eingelegt, kommt es für dessen Zulässig-
keit u. a. auf den fristgerechten Eingang beim Fi-
nanzamt an. Für die Frist ist wiederum das Be-
kanntgabedatum des Bescheides von Bedeutung 
und somit vor allem, wann dieser zur Post gegeben 
wurde. Bislang galt eine Dreitagesvermutung, wo-
nach der Bescheid am dritten Tag nach Aufgabe zur 
Post als bekanntgegeben galt. Ab 01.01.2025 än-
dert sich mit dem Postrechtsmodernisierungsge-
setz eine entscheidende Regel: Die bisherige Drei-
tagesvermutung wird zur Viertagesvermutung - 
eine Anpassung an langsamere Postlaufzeiten. 

Fällt das Ende der neuen Viertagesfrist auf einen 
Samstag, Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag, 
verschiebt sich der Fristablauf (§ 108 Abs. 3 der Ab-
gabenordnung) wie bei der bisherigen Dreitages-
frist auf den Ablauf des nächsten Werktages. 

Die Neuregelung ist auf alle Verwaltungsakte anzu-
wenden, die nach dem 31.12.2024 zur Post gege-
ben, elektronisch übermittelt oder elektronisch 
zum Abruf bereitgestellt werden. Sie gilt dagegen 
nicht für Verwaltungsakte, die förmlich zugestellt 
werden, etwa mit Zustellungsurkunde. In diesen 
Fällen sind die Verwaltungsakte mit ihrer tatsächli-
chen Zustellung bekanntgegeben. 
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Wichtig ist der Zeitpunkt der Bekanntgabe z. B. für 
den Beginn der Einspruchsfrist. Hier regelt § 355 
Abgabenordnung, dass der Einspruch innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe einzulegen ist.  

Beispiel: Ein Steuerbescheid geht an einem Mitt-
woch (02.04.) zur Post. Der vierte Tag wäre ein 
Sonntag (06.04). Der Bescheid gilt erst am Montag 
(07.04.) als bekanntgegeben (gem. § 122 Abs. 2 Nr. 
1 AO i. V. m. § 108 Abs. 3 AO). Die Einspruchsfrist 
endet also mit Ablauf des 10.05. Bis dann muss der 
Einspruch beim Finanzamt eingegangen sein. 

Mitgliedsbeiträge für Fitnessstudio sind 
keine außergewöhnlichen Belastungen 
Der Klägerin wurde ein Funktionstraining in Form 
von Wassergymnastik ärztlich verordnet. Derartige 
Trainings werden von verschiedenen Anbietern, 
die entsprechend qualifiziertes Personal beschäfti-
gen, angeboten. Sie entschied sich für das Training 
bei einem Reha-Verein, der die Kurse in einem für 
sie verkehrsgünstig gelegenen Fitnessstudio ab-
hielt. Voraussetzung für die Kursteilnahme war ne-
ben dem Kostenbeitrag für das Funktionstraining 
und der Mitgliedschaft im Reha-Verein auch die 
Mitgliedschaft in dem Fitnessstudio. Die Fitnessstu-
dio-Mitgliedschaft berechtigte die Klägerin aller-
dings auch zur Nutzung des Schwimmbads und der 
Sauna sowie zur Teilnahme an anderen Kursen. Die 
Krankenkasse erstattete nur die Kursgebühren für 
das Funktionstraining. Als Krankheitskosten und 
damit als außergewöhnliche Belastungen berück-
sichtigte das beklagte Finanzamt nur die Mitglieds-
beiträge für den Reha-Verein.  

Die Richter des Bundesfinanzhofs bestätigten diese 
Auffassung (Az. VI R 1/23). Mitgliedsbeiträge für 
ein Fitnessstudio zählen nicht zu den als außerge-
wöhnliche Belastungen anzuerkennenden zwangs-
läufig entstandenen Krankheitskosten. Die Mit-
gliedsbeiträge seien der Klägerin nicht deshalb 
zwangsläufig erwachsen, weil sie dem Fitnessstu-
dio als Mitglied beitreten musste, um an dem ärzt-
lich verordneten Funktionstraining teilnehmen zu 
können. Die Entscheidung, das Funktionstraining in 
dem Fitnessstudio zu absolvieren, sei in erster Linie 
Folge eines frei gewählten Konsumverhaltens, wel-
ches eine steuererhebliche Zwangsläufigkeit nicht 
begründen kann. Zudem stehe dem Abzug der Mit-

gliedsbeiträge der Umstand entgegen, dass die Klä-
gerin hierdurch die Möglichkeit erhielt, auch wei-
tere Leistungsangebote - außerhalb des medizi-
nisch indizierten Funktionstrainings - zu nutzen. 
Dies gelte auch dann, wenn die Klägerin hiervon - 
wie von ihr angegeben - keinen Gebrauch gemacht 
hat. 

Haushaltsnahe Dienstleistung: Steuerer-
mäßigung auch für Pflege- und Betreu-
ungsleistungen nur mit Rechnung und 
Überweisung 
Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Pflege- 
und Betreuungsleistungen (gem. § 35a EStG) gibt 
es ab dem Veranlagungszeitraum 2025 nur mit 
Rechnung und Überweisung auf das Konto des Leis-
tungserbringers. Die Voraussetzungen für Steuer-
ermäßigungen für haushaltsnahe Dienstleistun-
gen und Handwerkerleistungen sind der Erhalt ei-
ner Rechnung sowie die Zahlung auf das Konto des 
Leistungserbringers. Doch gelten diese Anforde-
rungen auch für die Pflege- und Betreuungsleistun-
gen?  

Der Bundesfinanzhof hatte dies mit Urteil vom 
12.04.2022 (Az. VI R 2/20) verneint. Nach Auffas-
sung der Richter ging dies aus dem bisherigen Ge-
setzeswortlaut im Hinblick auf Pflege- und Betreu-
ungsleistungen nicht eindeutig hervor. Nun hat der 
Gesetzgeber das Gesetz geändert: § 35a EStG hat 
durch das Jahressteuergesetz 2024 mit Wirkung ab 
2025 eine Rechtsänderung erfahren. D. h., Voraus-
setzung für alle Steuerermäßigungen ist, dass der 
Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rech-
nung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto 
des Erbringers der Leistung erfolgt ist. 

2025 werden mehr Rentner steuerpflich-
tig 
Durch die in diesem Jahr zu erwartende Rentener-
höhung rutschen 2025 rund 73.000 Senioren neu in 
die Steuerpflicht. Das geht aus aktuellen Schätzun-
gen des Bundesfinanzministeriums hervor. Somit 
werden insgesamt gut 6,5 Millionen Senioren Steu-
ern auf Rentenbezüge zahlen, was fast 63 Milliar-
den Euro Einnahmen bedeutet, 4,1 Milliarden 
mehr als im Vorjahr. 
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Hinweis: 
Der Bund der Steuerzahler (BdSt) beispielsweise fordert 
wirksame Entlastungen für ältere: 

· Verschiebung der Vollbesteuerung auf das Jahr 2065 
und rückwirkend ab 2015 einen geringeren Anstieg 
der Besteuerung. 

· Der prozentuale Rentenfreibetrag sollte auch für 
Rentenerhöhungen berücksichtigt werden. Das 
würde Ost- und West-Renten steuerlich angleichen. 
Derzeit ist die Besteuerung der Ost-Renten aufgrund 
der überproportionalen Rentenangleichung der ver-
gangenen Jahre höher als die der West-Renten. Da-
mit käme es zu deutlich weniger Pflichtveranlagun-
gen. 

· Keine Doppelbesteuerung der Renten. 

FÜR UNTERNEHMER UND FREIBE-
RUFLER 

Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen 
Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, erhielt im Jahr 
2012 einen Schuldenerlass durch die B. Bank AG. In 
der Bilanz 2012 der Klägerin wurde ein außeror-
dentlicher Ertrag ausgewiesen. Sie beantragte die 
steuerliche Freistellung dieses Ertrags als Sanie-
rungsgewinn (gem. § 3a EStG). Das beklagte Finanz-
amt lehnte dies ab, da es an einer Sanierungsab-
sicht der Gläubigerin und der Fortführung des Un-
ternehmens zweifelte. 

Das Finanzgericht Münster stellte fest, dass die Klä-
gerin zum Zeitpunkt des Schuldenerlasses sanie-
rungsbedürftig war und entschied, dass ein außer-
ordentlicher Ertrag aus einem Schuldenerlass bei 
der GmbH & Co. KG als steuerfreier Sanierungser-
trag anzuerkennen ist (Az. 15 K 2520/19 F). Die Bi-
lanz zum 31.12.2011 wies erhebliche Überschul-
dung und Zahlungsunfähigkeit aus. Der Schulden-
erlass durch die Bank trug zur nachhaltigen Sanie-
rung des Unternehmens bei, denn die wirtschaftli-
che Schieflage wurde durch den Wegfall der Ver-
bindlichkeiten beseitigt. Die Klägerin konnte in den 
Folgejahren Gewinne erzielen und ihre Tätigkeit, 
inklusive geplanter Bauprojekte, fortsetzen. Des 
Weiteren habe die den Schuldenerlass ausspre-
chende B. Bank AG mit Sanierungsabsicht gehan-
delt.  

Hinweis: 
Entscheidend sei nach Auffassung der Richter nicht nur 
die objektive Verbesserung der finanziellen Lage, son-
dern auch die nachgewiesene Sanierungsabsicht des 
Gläubigers und die fortgesetzte unternehmerische Tä-
tigkeit. 

Wichtige umsatzsteuerliche Änderungen 
durch das Wachstumschancengesetz 
Durch das Wachstumschancengesetz wurde der 
Schwellenwert zur Befreiung von der Abgabe von 
vierteljährlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
angehoben - von 1.000 Euro auf 2.000 Euro. Unter-
nehmer, deren Umsatzsteuerzahllast im Jahr 2024 
nicht mehr als 2.000 Euro betrug, können ab 
01.01.2025 von der Verpflichtung zur Abgabe von 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen befreit werden 
und brauchen dann nur noch eine Umsatzsteuer-
Jahreserklärung abgeben. 

Schenkung von Gesellschaftsanteilen an 
leitende Mitarbeiter zur Sicherung der Un-
ternehmensnachfolge kein Arbeitslohn 
Im Streitfall war die Klägerin seit vielen Jahren in 
der Führungsebene eines kleineren Unternehmens 
tätig. Da der Sohn der Gründungsgesellschafter als 
Unternehmensnachfolger ausschied, beschlossen 
diese, die Leitung des Unternehmens zur Sicherung 
der Unternehmensfortführung in die Hände der 
Klägerin und der weiteren Mitglieder der Führungs-
ebene zu legen. Hierzu übertrugen sie jeweils 5,08 
% der Anteile schenkweise an die Klägerin sowie 
vier weitere Personen. Das beklagte Finanzamt sah 
den in der schenkweisen Übertragung liegenden 
geldwerten Vorteil als Arbeitslohn an und unter-
warf diesen der Besteuerung. 

Der Bundesfinanzhof entschied (Az. VI R 21/22): 
Auch wenn eine Anteilsübertragung mit dem Ar-
beitsverhältnis zusammenhängt, ist sie durch die-
ses nicht (maßgeblich) veranlasst. Denn entschei-
dendes Motiv für die Übertragung ist für alle Betei-
ligten erkennbar die Regelung der Unternehmens-
nachfolge gewesen. Der in der schenkweisen Über-
tragung aus gesellschaftsrechtlichen Gründen lie-
gende Vorteil stelle in dieser Situation keine Ent-
lohnung der leitenden Mitarbeiter für in der Ver-
gangenheit erbrachte oder in Zukunft zu erbrin-
gende Dienste dar.  
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Hinweis: 
Als maßgebliche Indizien gegen Arbeitslohn sahen die 
Richter auch an, dass die Anteilsübertragung nicht an 
den Fortbestand der Arbeitsverhältnisse geknüpft gewe-
sen war und der vom Finanzamt angenommene Vorteil 
im Vergleich zu den Bruttoarbeitslöhnen der Beschenk-
ten deutlich aus dem Rahmen fiel. 

Wichtige Änderungen im Umsatzsteuerge-
setz durch das Vierte Bürokratieentlas-
tungsgesetz 
Der Schwellenwert (in § 18 Abs. 2, 2a UStG) für die 
Verpflichtung zur Abgabe einer monatlichen Um-
satzsteuer-Voranmeldung ist zur Entlastung von 
Unternehmen angehoben worden. Er betrug bis-
lang 7.500 Euro der Umsatzsteuerzahllast des vo-
rangegangenen Kalenderjahres (sog. Vorjahresum-
satzsteuer). Ab 01.01.2025 gilt ein Schwellenwert 
von 9.000 Euro. Damit soll die Anzahl der abzuge-
benden Umsatzsteuer-Voranmeldungen reduziert 
werden. Wird der Schwellenwert nicht überschrit-
ten, muss die Umsatzsteuer-Voranmeldung statt 
der monatlichen Voranmeldung nur noch viertel-
jährlich abgegeben werden. 

Ebenfalls angehoben wurde die Bagatellgrenze bei 
der Differenzbesteuerung (§ 25a Abs. 4 UStG). Die 
Anhebung der Bagatellgrenze bei der Differenzbe-
steuerung von 500 Euro auf 750 Euro (§ 25a Abs. 4 
UStG) ab 01.01.2025 soll Entlastungen bei der Er-
mittlung der umsatzsteuerrechtlichen Bemes-
sungsgrundlage bringen. Demnach kann ein Wie-
derverkäufer vereinfacht die Bemessungsgrund-
lage nach der Gesamtdifferenz aus allen innerhalb 
eines Besteuerungszeitraumes getätigten Einkäu-
fen und Verkäufen bilden, sofern der Einkaufspreis 
die Bagatellgrenze nicht übersteigt. 

FÜR ARBEITGEBER UND ARBEIT-
NEHMER 

Rückwirkende Anwendung der mit dem 
Corona-Steuerhilfegesetz eingeführten 
Steuerbefreiung für ab 1. März 2020 ge-
währte Corona-Sonderzahlungen 
Eine ersatzweise anstelle von Urlaubsgeld oder ei-
ner Bonuszahlung aus Gründen der Steueroptimie 

rung steuerfrei erbrachte Corona-Sonderzahlung 
stellt laut Niedersächsischem Finanzgericht jeden-
falls dann keine zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn gewährte Leistung dar, wenn zeit-
gleich mit der als Corona-Sonderzahlung deklarier-
ten Auszahlung ein Anspruch auf Urlaubsgeld bzw. 
eine Bonuszahlung begründet worden ist. 

Die Steuerbefreiung (§ 3 Nr. 11a EStG) setze u. a. 
voraus, dass der Arbeitgeber die Sonderzahlung auf 
Grund der Corona-Krise erbringe. Aus den Gesamt-
umständen müsse erkennbar sein, dass die kon-
krete Leistung gewährt werde, um die beim Arbeit-
nehmer wegen der Corona-Pandemie entstande-
nen (Mehr-)Belastungen auszugleichen und abzu-
mildern. 

Hinweis: 
Die hier gegen den Nachforderungsbescheid erhobene 
Klage ist unbegründet. Die Steuerbefreiungsvorschrift 
des § 3 Nr. 11a EStG sei zwar rückwirkend ab dem 
01.03.2020 anwendbar, deren Voraussetzungen hätten 
jedoch im konkreten Fall nicht vorgelegen (hier: Ankün-
digung der Auszahlung von Urlaubsgeld bzw. Bonus ver-
bunden mit dem Hinweis der Deklarierung als "Corona-
Sonderzahlung" aus steuerlichen Gründen durch inter-
nen Aushang). 
Die Revision wurde zur Fortbildung des Rechts zugelas-
sen. Diese wurde auch eingelegt (BFH-Az. VI R 25/24). 
Die gleiche Problematik ist bei der Verwendung der In-
flationsausgleichsprämie zu erwarten. 

Bei unterjähriger Lohnsteuer-Ermäßigung 
besteht am Jahresende oft Steuererklä-
rungspflicht 
Arbeitnehmer, die z. B. einen weiten Arbeitsweg 
haben oder im Voraus um hohe außergewöhnliche 
Belastungen wissen - etwa durch eine Krankheit 
bzw. teure Medikamente, können diese steuerlich 
relevanten Aufwendungen auf Antrag schon unter 
dem Jahr vom Finanzamt berücksichtigen lassen - 
durch sog. Lohnsteuerabzugsmerkmale. Wer die 
Lohnsteuer-Ermäßigung in Anspruch nimmt, und 
damit Monat für Monat mehr Netto vom Brutto 
ausgezahlt bekommt, ist jedoch grundsätzlich ver-
pflichtet, am Jahresende eine Steuererklärung ab-
zugeben und damit unter Beweis zu stellen, dass 
die Lohnsteuerabzugsmerkmale gerechtfertigt wa-
ren.  
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Von dieser Abgabepflicht sind Beschäftigte in be-
stimmten Fällen befreit, wenn der im Kalenderjahr 
insgesamt erzielte Arbeitslohn bei einer Einzelver-
anlagung nicht höher ist als die Summe aus dem 
Grundfreibetrag (2025: 12.096 Euro), dem Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag (2025: 1.230 Euro) und dem 
Sonderausgaben-Pauschbetrag (2025: 36 Euro). Bei 
gemeinsam veranlagten Ehepaaren verdoppelt sich 
die Grenze entsprechend. 

Ebenfalls keine Pflicht, trotz bewilligter Lohn-
steuer-Ermäßigung eine Einkommensteuererklä-
rung abzugeben, besteht, wenn lediglich der 
Pauschbetrag für Menschen mit Behinderungen 
oder der Pauschbetrag für Hinterbliebene geändert 
wurde. Gleiches gilt, wenn der Entlastungsbetrag 
für Alleinerziehende eingetragen wurde oder die 
Zahl der Kinderfreibeträge geändert worden ist. 

Gehaltsabrechnungen ausschließlich als 
elektronisches Dokument erlaubt 
Wann darf eine Lohnabrechnung ausschließlich di-
gital verschickt werden? Das Bundesarbeitsgericht 
entschied, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
bei Zahlung des Arbeitsentgelts eine Abrechnung in 
Textform zu erteilen hat und diese Verpflichtung 
auch dadurch erfüllen kann, wenn er die Abrech-
nung als elektronisches Dokument zum Abruf in ein 
passwortgeschütztes digitales Mitarbeiterpostfach 
einstellt (Az. 9 AZR 48/24). 

Ein Lebensmittel-Discounter hatte die Gehaltsab-
rechnungen der klagenden Verkäuferin in einem di-
gitalen Mitarbeiterpostfach zur Verfügung gestellt, 
in welchem die Daten passwortgeschützt online 
abrufbar waren. Auf Grundlage einer Konzernbe-
triebsvereinbarung war das ab März 2022 die ein-
zige Möglichkeit, auf die Abrechnungen zuzugrei-
fen. Dagegen klagte eine Verkäuferin. Sie ver-
langte, ihre Abrechnungen weiterhin in Papierform 
übersendet zu bekommen. Dies sah das Bundesar-
beitsgericht anders.  

 

IN EIGENER SACHE 
Wir suchen zum 01.08.2025 einen Auszu-
bildenden zum Kaufmann für Büroma-
nagement für unser Sekretariat (m/w/d) 
Das wünschen wir uns von Ihnen: 
· einen guten Realschulabschluss oder Abitur 
· sicherer Umgang in der deutschen Sprache 

und Rechtschreibung 
· Organisationstalent, Engagement und Team-

geist 
· Sorgfalt und die Bereitschaft, ständig Neues 

zu lernen 
· ein offenes und freundliches Auftreten 

Zu Ihren Ausbildungsaufgaben gehören: 
· allgemeine Büroorganisation 
· Terminmanagement 
· Korrespondenz 
· Postbearbeitung mithilfe des DATEV 

Dokumentenmanagementsystems (DMS) 
· Empfang und Telefonzentrale 
· Mandantenbetreuung 
· Erstellung von Ausgangsrechnungen 
· Stammdatenpflege 
· Layout von Jahresabschlussberichten 
· Buchhaltung 

Das bieten wir Ihnen: 
· Fortbildungsmöglichkeiten 

Wir bringen Ihnen Vertrauen entgegen und über-
tragen Ihnen Verantwortung. Sie arbeiten an ei-
nem modernen, attraktiven Arbeitsplatz in der 
Nähe der Universität mit guter Verkehrsanbindung. 
Sie haben hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen 
und ein angenehmes Arbeitsklima, regelmäßige 
Rückenschule, kostenfreie Getränke und Obst am 
Arbeitsplatz runden das positive Umfeld ab. 
Und: Sie erhalten einen sicheren Arbeitsplatz nach 
Ende der Ausbildung! 

INTERESSIERT? Wir freuen wir uns schon jetzt 
auf Ihre Bewerbung: 
Jantzen Sackmann & Partner mbB 
Frau Taina Tobias 
Lise-Meitner-Straße 6, 28359 Bremen 
Mail: t.tobias@wp-jsp.de 
Tel.: 0421/36300-14 

mailto:t.tobias@wp-jsp.de
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TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN 

Folgende Steuern werden im März 2025 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Montag, 10.03.2025 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 

Umsatzsteuer3) 

13.03.2025 

13.03.2025 

13.03.2025 

13.03.2025 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat.  

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat bzw. das 1. Kalendervierteljahr. 

Folgende Steuern werden im April 2025 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Donnerstag, 10.04.2025 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Umsatzsteuer3) 

14.04.2025 

14.04.2025 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfristverlän-
gerung gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
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